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ZUSAMMENFASSUNG 

Am 14. Juni 2024 hat der Landtag die Abänderung des Schwerverkehrsabgabege-
setzes (SVAG) in erster Lesung beraten (Bericht und Antrag Nr. 56/2024). Das Ein-
treten auf die Vorlage war unbestritten und wurde einhellig beschlossen. 

Mit der vorliegenden Stellungnahme beantwortet die Regierung die anlässlich der 
ersten Lesung aufgeworfenen Fragen, soweit sie vom zuständigen Regierungsmit-
glied nicht bereits während der Debatte beantwortet wurden. 

 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt 

BETROFFENE STELLEN 

Amt für Volkswirtschaft 
Amt für Strassenverkehr 
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Vaduz, 3. September 2024 

LNR 2024-1257 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehende Stellungnahme 

zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des Schwerver-

kehrsabgabegesetzes (SVAG) (BuA Nr. 56/2024) aufgeworfenen Fragen zu unter-

breiten. 

I. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 

1. ALLGEMEINES 

Der Landtag hat die Abänderung des Schwerverkehrsabgabegesetzes (SVAG) in 

seiner Sitzung vom 14. Juni 2024 in erster Lesung beraten. Die Entscheidung über 

das Eintreten erfolgte mit einhelliger Zustimmung. 

In der Eintretensdebatte wurden insbesondere Fragen in Zusammenhang mit den 

Kosten für die Umrüstung der Fahrzeuge, der Ausnahme der Abgabenerhebungs-

objekte sowie den Folgen betreffend den Ausfall eines Gerätes aufgeworfen. 
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2. GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN 

Bevor in den Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln auf die von den Landtagsab-

geordneten gestellten Fragen eingegangen wird, wird nachstehend die Frage in 

Zusammenhang mit den Kosten für die Umrüstung der Fahrzeuge beantwortet. 

2.1 Kosten der Umrüstung der Fahrzeuge 

Ein Abgeordneter erkundigte sich nach den Kosten der Umrüstung der Fahrzeuge. 

Sofern der Halter den beauftragten Grundversorger (beauftragter NETS1-Anbieter 

NATRAS AG) auswählt, so entstehen weder für das fahrzeugseitige Erfassungsge-

rät noch für die Dienstleistungen des Anbieters Kosten. Wählt er einen anderen 

Anbieter (zugelassener EETS2- oder NETS-Anbieter), richten sich die Kosten nach 

dem freien Markt je nach den gewählten Servicepaketen. 

Das fahrzeugseitige Erfassungssystem kann vom Halter selbst im Fahrzeug instal-

liert werden. Ein Werkstattbesuch ist dazu nicht mehr erforderlich und für die An-

meldung der Fahrleistungsdaten werden keine Chipkarten mehr benötigt. Das Aus-

lesen der Daten des Erfassungsgeräts auf die Chipkarte und das Einsenden ans 

BAZG3 entfallen vollständig. Für die Datenübermittlung ist in Zukunft der Anbieter 

des Erfassungssystems verantwortlich. Der Übermittlungsprozess läuft dabei voll-

automatisch ohne Zutun der abgabepflichtigen Person. 

  

                                                      
1 National Electronic Toll Service. 
2 European Electronic Toll Service. 
3 Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit. 
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3. FRAGEN ZU EINZELNEN ARTIKELN 

Zu Art. 5 Abs. 1 Bst. a 

Von einem Abgeordneten wurde die Frage aufgeworfen, ob in Art. 5 Abs. 1 Bst. a 

die von der Abgabe befreiten Fahrzeuge der Rettungsdienste abschliessend auf-

gezählt sind. 

In dieser Bestimmung werden die von der Abgabe befreiten Fahrzeuge der Ret-

tungsdienste abschliessend aufgezählt. Die Regierung kann allerdings auf Gesuch 

hin in begründeten Einzelfällen nicht kommerzielle Fahrten oder weitere Fahrzeuge 

von der Schwerverkehrsabgabe befreien (vgl. Art. 5 Abs. 2 und 3). 

Zu Art. 43a Abs. 1 Bst. c 

Ein Abgeordneter wollte wissen, was passiert, wenn das Fahrzeug während der 

Fahrt technisch ausfällt und das Gerät somit nicht ununterbrochen in Betrieb ge-

halten wurde, d.h. faktisch nicht ununterbrochen in Betrieb war. 

In diesen Fällen muss die abgabepflichtige Person dafür sorgen, dass der Fahrzeug-

führer die nicht aufgezeichneten Kilometer manuell ermittelt. Die so ermittelten 

Kilometer sind je nach gewähltem Anbieter innert fünf Tagen dem NETS oder dem 

BAZG zu melden. Eine allfällige Korrektur der manuellen Ermittlung kann bis zum 

Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung verbindlich wird, erfolgen. Bei NETS-Anbietern 

muss dies fünf Tage nach Ablauf der Anmeldefrist, bei EETS-Anbietern mit Ablauf 

der Anmeldefrist erfolgen. 

Sollte die Fahrt ohne manuelle Ermittlung fortgeführt werden, so sind je nachdem, 

ob eine lückenhafte oder gar keine Anmeldung vorliegt, unterschiedliche Verfahren 

anwendbar. In so einem Fall ermittelt das BAZG die Anzahl gefahrener Kilometer 

automatisiert mittels stationärer und mobiler Kontrollanlagen sowie Routing-Me-

thoden. Bei fehlender Anmeldung, sofern keine Durchfahrten bei Kontrollanlagen 

registriert sind, geht man von einer Anzahl gefahrener Kilometer von 300 Kilometer 



8 

pro Tag aus. Ob in diesem Zusammenhang ein strafrechtlich relevantes Verhalten 

vorliegt, wird von der zuständigen Behörde beurteilt. 

II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diese Stellungnahme zur Kenntnis nehmen und die beilie-

gende Gesetzesvorlage in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Abänderungen in der überarbeiteten Vorlage mit Unterstreichungen versehen. 

1. SCHWERVERKEHRSABGABEGESETZ (SVAG) 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Schwerverkehrsabgabegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine 

Zustimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. Oktober 2000 über eine leistungsabhängige Schwerver-

kehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG), LGBl. 2000 Nr. 273, in der gel-

tenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 
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Art. 2 

Aufgehoben 

Art. 5 Abs. 1 Bst. a, c, g und n 

1) Der Abgabe unterliegen nicht: 

a) Fahrzeuge der Polizei, des Zolls, der Feuer-, Öl- und Chemiewehr sowie Am-

bulanzen; 

c) land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge (Art. 84 VRV); 

g) Fahrschulfahrzeuge (Art. 10 FV), soweit sie ausschliesslich für Fahrschulzwe-

cke eingesetzt und von einem angemeldeten Fahrlehrer immatrikuliert wer-

den; 

n) Motorfahrzeuge für invalide Personen, die nach Art. 18 der schweizerischen 

Zollverordnung zollfrei sind. 

Art. 7 Abs. 2 und 3 

2) Für mitgeführte Anhänger ist der Halter des Motorfahrzeugs abgabe-

pflichtig. 

3) Ist der Fahrzeughalter zahlungsunfähig oder erfolglos gemahnt worden, 

so haften der Eigentümer, der Vermieter und der Leasinggeber eines Motorfahr-

zeugs solidarisch für: 

a) die Abgabe für das Motorfahrzeug; 

b) die Abgabe für mitgeführte Anhänger; und 

c) die in diesem Zusammenhang anfallenden Zinsen und Gebühren. 



11 

Art. 7a 

Anfrage beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 

1) Die Personen nach Art. 7 Abs. 3 haften nicht solidarisch, wenn das Bun-

desamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) ihnen vor Vertragsabschluss auf ent-

sprechende Anfrage hin bestätigt hat, dass der Fahrzeughalter weder zahlungsun-

fähig ist noch in der Vergangenheit erfolglos gemahnt worden ist. 

2) Die Anfrage nach Abs. 1 muss die folgenden Angaben enthalten: 

a) den Namen und die Adresse der Person, mit der sie einen Vertrag abschlies-

sen will, und gegebenenfalls des Fahrzeughalters sowie, wenn es sich um 

eine juristische Person handelt, die Unternehmens-Identifikationsnummer; 

b) die Fahrgestellnummer des Motorfahrzeugs; und 

c) die Bestätigung, dass die Vertragspartei und gegebenenfalls der Fahrzeug-

halter der Auskunftserteilung durch das BAZG schriftlich zugestimmt hat. 

3) Falls die Vertragspartei oder gegebenenfalls der Fahrzeughalter zahlungs-

unfähig ist oder erfolglos gemahnt wurde, so weist das BAZG die anfragende Per-

son darauf hin, dass sie mit Vertragsabschluss im Sinne von Art. 7 Abs. 3 solidarisch 

haftet. 

Art. 7b 

Spätere Mitteilung des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit 

Stellt das BAZG nachträglich fest, dass der Halter zahlungsunfähig ist oder 

erfolglos gemahnt worden ist, und erwägt es, die nach Art. 7 Abs. 3 solidarisch 

haftbare Person der Solidarhaftung zu unterstellen, so teilt es dieser Person 

schriftlich mit, dass sie für künftige Abgaben sowie für allfällige Zinsen und Gebüh-

ren für das Fahrzeug solidarisch haftet, wenn: 
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a) sie den Vertrag nicht innerhalb von 60 Tagen kündigt; oder 

b) alle ausstehenden Abgaben und allfällige Zinsen und Gebühren für das Fahr-

zeug nicht innerhalb von 60 Tagen vollständig bezahlt werden. 

Art. 9 Abs. 1 

1) Die Abgabe bemisst sich nach dem höchstzulässigen Gesamtgewicht des 

Fahrzeugs und den im Zollgebiet gefahrenen Kilometern. 

Art. 12 Abs. 2 

2) Die Abgabepflicht für ausländische Fahrzeuge beginnt mit der Einfahrt ins 

Zollgebiet und endet spätestens mit der Ausfahrt aus dem Zollgebiet. 

Art. 12a 

Entstehung der Abgabeschuld 

Die Abgabeschuld entsteht zu Beginn der Fahrt im Zollgebiet. Sie wird mit 

der Entstehung fällig. 

Art. 12b 

Untergang der Abgabeschuld bei ausländischen Fahrzeugen 

Die Abgabeschuld für ausländische Fahrzeuge, für die der Dienst eines zuge-

lassenen Anbieters genutzt wird, erlischt mit der Bezahlung der Abgabe an das 

BAZG. 
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Art. 13 

Grenzübertritt 

Fahrzeuge, die der Abgabe unterliegen, haben die vom BAZG bezeichneten 

Grenzübergangsstellen zu benützen. 

Art. 14 

Ermittlung der gefahrenen Kilometer 

1) Die abgabepflichtige Person hat bei der Ermittlung der gefahrenen Kilo-

meter mitzuwirken. Die Fahrstrecke muss automatisiert oder manuell ermittelt 

und dem BAZG gemeldet werden. 

2) Die Regierung legt die Art der Ermittlung der gefahrenen Kilometer fest. 

Sie kann für die fälschungssichere Ermittlung der gefahrenen Kilometer den Ein-

bau und die Verwendung von Geräten oder anderen Hilfsmitteln als Teil eines au-

tomatisierten Erfassungssystems (fahrzeugseitiges Erfassungssystem) vorschrei-

ben. Sie legt die Voraussetzungen fest, die erfüllt sein müssen, damit die im Euro-

päischen Wirtschaftsraum (EWR) zugelassenen Geräte und anderen Hilfsmittel für 

die Ermittlung der gefahrenen Kilometer im Zollgebiet verwendet werden dürfen. 

3) Fehlen taugliche Angaben oder Unterlagen, so kann die Abgabe nach Er-

messen veranlagt werden. 

4) Hat die Regierung den Einbau und die Verwendung eines fahrzeugseitigen 

Erfassungssystems vorgeschrieben, so muss die abgabepflichtige Person sicher-

stellen, dass das fahrzeugseitige Erfassungssystem im dafür vorgesehenen Fahr-

zeug in Betrieb genommen wird. Dieses System muss während der Fahrt ununter-

brochen in Betrieb gehalten werden. 
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Art. 14a 

Anbieter von Diensten zur Ermittlung der gefahrenen Kilometer 

1) Ein vom Bundesrat beauftragter Dienstleister (beauftragter Anbieter), der 

den abgabepflichtigen Personen einen Dienst zur Ermittlung der gefahrenen Kilo-

meter erbringt, gilt auch in Liechtenstein als beauftragter Anbieter. 

2) Die Regierung kann weitere Dienstleister zur Ermittlung der gefahrenen 

Kilometer zulassen (zugelassene Anbieter). Sie bestimmt die Voraussetzungen für 

die Zulassung. 

3) Die abgabepflichtige Person muss für die Ermittlung der gefahrenen Kilo-

meter den Dienst des beauftragten Anbieters oder den Dienst eines zugelassenen 

Anbieters in Anspruch nehmen. Wählt sie den beauftragen Anbieter, so ist dieser 

verpflichtet, ihr seinen Dienst zu erbringen. 

4) Das BAZG legt fest, welche technischen und betrieblichen Vorgaben die 

Anbieter einhalten müssen. Es kann technische und betriebliche Vorgaben der Eu-

ropäischen Union (EU) für den Einbau und die Verwendung fahrzeugseitiger Erfas-

sungssysteme für anwendbar erklären. 

Art. 14b 

Pflichten des beauftragten und der zugelassenen Anbieter 

1) Der beauftragte und die zugelassenen Anbieter müssen an der Abgaben-

erhebung mitwirken, indem sie: 

a) die abgabepflichtigen Personen und die Fahrzeuge, für die diese die Abgabe 

schulden, registrieren; 



15 

b) der abgabepflichtigen Person, soweit erforderlich, ein fahrzeugseitiges Er-

fassungssystem abgeben; 

c) die Fahrstrecke der Fahrzeuge ermitteln; 

d) die für die Erhebung der Abgabe erforderlichen Daten an die zuständige Be-

hörde übermitteln (Anmeldung); 

e) die Abgabe, soweit sie die Abgabe schulden, innerhalb der Zahlungsfrist die 

zuständige Behörde bezahlen. 

2) Der beauftragte Anbieter darf keine anderen als die ihm nach diesem Ge-

setz übertragenen wirtschaftlichen Tätigkeiten ausüben. 

3) Die Zulassung kann mit weiteren Auflagen verbunden werden. 

4) Die Anbieter können für ihre Dienstleistungen gegenüber dem BAZG ein 

Entgelt erhalten. Das Eidgenössische Finanzdepartement bestimmt dessen Höhe 

für zugelassene Anbieter. Es kann für diese eine Bezugsprovision vorsehen. 

Art. 15 

Anmeldung 

1) Die Anmeldung (Art. 14b Abs. 1 Bst. d) muss für jedes Motorfahrzeug ein-

zeln erfolgen. 

2) Die Regierung regelt die Einzelheiten der Anmeldung mit Verordnung, ins-

besondere den Inhalt, die Frist und die Verbindlichkeit der Anmeldung. 
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Art. 16 

Veranlagung 

1) Die zuständige Behörde veranlagt die Abgabe auf der Grundlage der An-

meldung. 

2) Die Regierung regelt die Einzelheiten der Veranlagung mit Verordnung, 

insbesondere den Inhalt und die Form der Veranlagungsverfügung sowie die Ver-

anlagung bei lückenhafter, fehlender oder nicht korrekter Anmeldung. 

Art. 17 Abs. 1 

1) Die Zahlungsfrist für die Abgabe beträgt 60 Tage nach Rechnungsstellung. 

Für EETS-Anbieter beträgt sie 30 Tage. 

Art. 18 

Verzinsung 

Wird die Frist von Art. 17 Abs. 1 nicht eingehalten, so ist der ausstehende 

Betrag zu verzinsen. 

Art. 19 

Aufgehoben 

Art. 21 

Aufgehoben 
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Art. 22 

Administrative Massnahmen 

1) Das Amt für Strassenverkehr verweigert oder entzieht von Amts wegen 

oder auf Antrag des BAZG den Fahrzeugausweis und das Kontrollschild, wenn für 

ein inländisches Fahrzeug nach erfolgloser Mahnung des Fahrzeughalters:  

a) die Abgabe nicht bezahlt worden ist; 

b) Vorauszahlungen und Sicherheitsleistungen nicht erfolgt sind; 

c) für die Ermittlung der gefahrenen Kilometer nicht eines der vorgeschriebe-

nen fahrzeugseitigen Erfassungssysteme verwendet wird; 

d) ein defektes fahrzeugseitiges Erfassungssystem weder repariert noch er-

setzt wird. 

2) Bezieht sich die Verweigerung oder der Entzug nur auf ein bestimmtes 

Fahrzeug, so dürfen die Wechselschilder für nicht betroffene Fahrzeuge weiter-

verwendet werden. 

3) Das BAZG kann die Weiterfahrt verweigern oder das inländische oder aus-

ländische Fahrzeug beschlagnahmen, wenn eine der Voraussetzungen nach Abs. 1 

erfüllt ist. 

Art. 22a 

Aufgehoben 

Art. 36 Einleitungssatz und Bst. c 

Das BAZG ist zuständig für: 
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c) die Nacherhebung der Abgabe für provisorisch immatrikulierte Fahrzeuge, 

die zur Ausfuhr bestimmt sind. 

Sachüberschrift vor Art. 37 

Durchführung von Kontrollen 

Art. 37 Sachüberschrift und Abs. 3 

a) liechtensteinische Vollzugsbehörden 

3) Die liechtensteinischen Vollzugsbehörden können bei Verdacht Nachprü-

fungen von fahrzeugseitigen Erfassungssystemen verfügen. 

Art. 37a 

b) Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 

1) Das BAZG führt zur Überprüfung der Mitwirkung bei der Abgabenerhe-

bung Kontrollen durch. Es kann die Kontrollen automatisiert durchführen. 

2) Das BAZG kann zur Kontrolle, ob die gefahrenen Kilometer, die sich aus 

der in der Anmeldung angegebenen Fahrstrecke ergeben, den tatsächlich gefah-

renen Kilometern entsprechen, die Daten des Fahrtschreibers verwenden. 

Art. 42a 

Beanstandung der Rechnungsstellung bei der Nutzung des Dienstes eines EETS-

Anbieters 

1) Hält eine abgabepflichtige Person die Rechnungsstellung eines zugelasse-

nen Anbieters des europäischen Dienstes zur elektronischen Erhebung von Stras-

senbenützungsgebühren (EETS-Anbieter) für fehlerhaft, so muss sie die Rechnung 

innerhalb der Einsprachefrist beim EETS-Anbieter beanstanden. Dieser hat die 
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Beanstandung zu prüfen. Liegt die Bearbeitung der Beanstandung nicht in seiner 

Kompetenz, so leitet er diese an das BAZG weiter. 

2) Die Frist zur Einsprache gegen die Veranlagung ist mit der Beanstandung 

beim EETS-Anbieter gewahrt. 

Art. 43 

Hinterziehung der Abgabe 

1) Vom Amt für Strassenverkehr wird mit Busse bis zum Fünffachen der hin-

terzogenen Abgabe oder des unrechtmässigen Abgabevorteils bestraft, wer vor-

sätzlich: 

a) die Abgabe durch Nichtanmelden, Verheimlichen, unrichtiges Anmelden, 

Nichtinbetriebnahme des fahrzeugseitigen Erfassungssystems oder in ir-

gendeiner anderen Weise ganz oder teilweise hinterzieht; oder 

b) sich oder einer anderen Person auf andere Weise einen unrechtmässigen 

Abgabevorteil verschafft. 

2) Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit Busse bis zum Dreifachen der 

hinterzogenen Abgabe oder des unrechtmässigen Abgabevorteils bestraft. 

3) Der Versuch ist strafbar. 

4) Lässt sich die hinterzogene Abgabe oder der unrechtmässige Abgabevor-

teil nicht genau ermitteln, so wird die Abgabe beziehungsweise der Abgabevorteil 

im Rahmen des Verwaltungsverfahrens geschätzt. 
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Art. 43a 

Gefährdung der Abgabe durch Verletzung von Verfahrenspflichten 

1) Vom Amt für Strassenverkehr wird mit Busse bis 20 000 Franken bestraft, 

wer vorsätzlich: 

a) vor Beginn der Fahrt im Zollgebiet das fahrzeugseitige Erfassungssystem 

nicht in Betrieb genommen hat; 

b) das fahrzeugseitige Erfassungssystem nicht in jenem Motorfahrzeug in Be-

trieb genommen hat, für das es bestimmt ist; 

c) das fahrzeugseitige Erfassungssystem während der Fahrt nicht ununterbro-

chen in Betrieb hält; 

d) einen mitgeführten Anhänger nicht richtig im fahrzeugseitigen Erfassungs-

system anmeldet; 

e) keine oder eine unrichtige Anmeldung vornimmt oder die für die Überprü-

fung der Abgabenerhebung massgebenden Daten nicht oder nicht richtig 

übermittelt. 

2) Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit Busse bis 10 000 Franken be-

straft. 

Art. 45 Bst. c bis f 

Die Regierung erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen 

Verordnungen, insbesondere über: 

c) die Einzelheiten über die Ermittlung der gefahrenen Kilometer (Art. 14); 

d) die Einzelheiten über die Zulassung der Anbieter von Diensten zur Ermittlung 

der gefahrenen Kilometer (Art. 14a); 



21 

e) die Einzelheiten der Anmeldung (Art. 15); 

f) die Einzelheiten der Veranlagung (Art. 16). 

Art. 45a 

Übergangsbestimmung zur Änderung vom … 

1) Für Fahrzeuge, die bei Inkrafttreten der Änderung vom … mit dem bishe-

rigen Erfassungsgerät ausgerüstet sind, gilt das bisherige Recht. Spätestens ab 1. 

Januar 2025 muss der Dienst des beauftragten oder eines zugelassenen Anbieters 

nach neuem Recht genutzt werden. 

2) Verfahren, die bei Inkrafttreten der Änderung vom … hängig sind, werden 

nach bisherigem Recht abgeschlossen. 

II. 

Änderung von Bezeichnungen 

In Art. 13, 23 Abs. 2 und 3, Art. 30 Abs. 2 und 3, Art. 35 Bst. b, Art. 42 Abs. 1 

sowie Art. 44 ist die Bezeichnung «Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit» durch 

die Bezeichnung «BAZG», in der jeweils grammatikalisch richtigen Form, zu erset-

zen. 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am 1. Januar 2025 in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung. 
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